
Code
im FAK

Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK)
Beschränkungen, Erweiterungen und Zusatzangaben (Auszug)

01 Muss Brille oder Kontaktlinsen tragen

10 Angepasste Schaltung erforderlich

15 Angepasste Kupplung erforderlich

20 Angepasste Bremsmechanismen erforderlich

25 Angepasste Beschleunigungsmechanismen erforderlich

30 Angepasste kombinierte Beschleunigungs- und Bremsmechanismen erforderlich

35 Angepasste Bedienungsvorrichtungen (Schalter für Licht usw.) erforderlich

40 Angepasste Lenkung erforderlich

42 Angepasste(r) Rückspiegel erforderlich

43 Angepasster Führersitz erforderlich

50 Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen (Fahrgestell- oder Stammnummer)

51 Darf nur das bezeichnete Fahrzeug führen (Kontrollschildnummer)

70 Ausgestellt auf Grund eines ausländischen Führerscheines (Ausweis-Nr. und Landeszeichen)

78 Darf nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe führen

79 Darf nur Fahrzeuge führen, die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen

101 Besondere Auflage (separate Verfügung)

108 Kennzeichen "Arzt/Notfall" bewilligt

110 Bewilligung zum Führen von Trolleybussen

111
Der ausländische Führerschein muss mitgeführt werden
(Kat. C, C1, D, D1 oder BPT bei Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz)

118
Bewilligung zum Führen von allen Feuerwehrmotorwagen, unabhängig von der Platzzahl und dem 
Gesamtgewicht

121
Bewilligung, die Kategorien des Führerausweises zum berufsmässigen Personentransport
zu verwenden (BPT)

122
Bewilligung, die Kategorien des Führerausweises zum Führen von Ambulanzen sowie zum
Transport von Schülern, Arbeitern oder Behinderten zu verwenden

201 Fahrlehrer Kat. I (leichte Motorwagen)

202 Fahrlehrer Kat. II (schwere Motorwagen)

203 Fahrlehrer Kat. III (Theorie)

204 Fahrlehrer Kat. IV (Motorräder)

25kW
Beschränkt auf Motorräder bis 25 kW (Motorleistung) und bis 0,16 kW/kg (Verhältnis Motorleistung und 
Leergewicht)

45km/h Beschränkt auf Motorräder bis höchstens 45 km/h

G40
Bewilligung zum Führen von Landwirtschaftstraktoren bis 40km/h und von landwirtschaftlichen 
Ausnahmefahrzeugen

901-999 Militärische Fahrberechtigungen

Die folgenden Codes kommen nur beim Umtausch des blauen schweizerischen
Führerausweises zur Anwendung (Übergangsrecht)

3,5t Beschränkt auf 3,5 t Gesamtgewicht

106
Berechtigung im Binnenverkehr zum Führen von Kleinbussen (Gesamtgewicht ≤ 3500 kg) mit mehr als 17 
Plätzen und zum Mitführen von Anhängern mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 an Kleinbussen

107 Beschränkt im regionalen Linienverkehr

109 Berechtigung zum Führen von Wohnmotorwagen und Feuerwehrmotorwagen mit mehr als 7,5 t
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